
Uebersicht.

Erster Abschnitt. (Zu l'ro Memoria erste Auflage
S. 5—26, zweite Auflage S. 5—24.) Aktenmaßige
Darstellung der Thatsacheu seit dem 21. Novem¬
ber

1837.
Fortsetzung.

Zweiter Abschnitt. (Zu
1'roMemoria S.27—45,

zweite Auflage S.
25—39.)

Kirchenrechtliche Beur-
thcilung (mit Rücksicht auf ein künftiges allgemei¬
nes Kirchen-Concilium der Christenheit).

Welche Gesetzgebung hier zur Anwen¬
dung komme.

L. Von den vier Anklagepunkteu in der
Rechtssache des erzbischöflicheu Stuh¬
les zu Köln.

Allgemeine Anklage nach dem Ministerial-Erlaß
vom

15.
November

1837.
(l?ro

Memoria
S.

12,

zweite Auflage S. 10.)
Rücksichtslosigkeitgegen die bestehenden Gesetze

und Verordnungen.
Nichtachtung aller vorgeschriebenen und rechtlich

bestehenden Formen und Einrichtungen.
Eingriffe in die landesherrlichen Rechte.
Schrankenloses Einschreiten gegen Personen,

welche die allgemeine Gerechtigkeit nicht erlaubte,
der Willklir zu überlasten. (Pro Memoria
Seite 12, zweite Auflage S. 10.)
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Erregung eines Religionshasses.sVro ülcmoria
Seite 17, zweite Auflage S. 16.)

Die hierauf gegründeten besondern Anklagepunkte,
obwohl nicht vollkommen juridisch sich ausschließend,
sind auf vier kanonische Rechtspunktc zurückzuführen:

I. Wegen Ins ^ävocariac.
II. Wegen vlacctnrn Helium.
III. Wegen des mit dem Majestäts-Rechte circa

Sacra zusammenhängendenRekurses aä?r!li-
cizicm.

IV. Wegen Versprechen vor der Bischofswahl
und wegen der gemischten Ehen.

Als Scjiaratum ist zu betrachten die Anklage
wegen Erregung eines Religionshasses.
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